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Ärztekammer          O.Ö. § 2 - 
für Oberösterreich          Krankenversicherungsträger 
     RS Nr. 1130/2009 
     VP-II/ba/cf 
     vom 7. Oktober 2009 
Krankentransporte 
 

Sehr geehrte Frau Doktorin, 
sehr geehrter Herr Doktor, 
 

im April dieses Jahres haben wir Sie in einem Rundschreiben über die wichtigsten Eckpunkte zum 
Thema Krankentransporte informiert und Ihnen einen Folder über die Richtlinien zur Ausstellung 
eines Transportscheines zur Verfügung gestellt. Für Ihr reges Interesse und die zahlreichen Rück-
meldungen möchten wir uns bedanken. Jene Punkte, zu denen die häufigsten Anfragen bzw. 
Rückmeldungen bei uns eingelangt sind, haben wir unten stehend zusammengefasst: 

 

 Für die Ausstellung eines Transportscheines ist jene Stelle verantwortlich, welche 
auch die Behandlung bzw. Untersuchung veranlasst hat. 

(z.B.: Krankenhausambulanz bestellt zu Kontrolle/ Therapie und muss dann Trans-
portschein ausstellen)  

 Nach bereits erfolgtem Transport soll keine Transportverordnung im Nachhinein 
ausgestellt werden. Ob die Voraussetzungen für einen Krankentransport vorliegen, 
soll bereits vor Beginn des Transportes überprüft werden. Notfälle können von den 
Rettungsorganisationen ohne Transportschein mit der Kasse verrechnet werden. 

 In einer groß angelegten Medienkampagne (Info in den OÖ Gemeindezeitungen, TV-
Spot, Radiobeiträge usw.) haben wir die Bevölkerung Oberösterreichs über die Rege-
lungen zur Inanspruchnahme eines Krankentransportes umfangreich informiert. 

 

Freundliche Grüße 
OÖ GEBIETSKRANKENKASSE 
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PS: Für Rückfragen steht Ihnen seitens der Ärztekammer Herr Mag. Christoph Voglmair (Tel.: 
0732 77 83 71-291, E-Mail: voglmair@aekooe.or.at) und seitens der OÖ Gebietskrankenkasse 
Herr Thomas Bayer (Tel.: 05 7807-10 50 04, E-Mail: thomas.bayer@ooegkk.at) gerne zur Ver-
fügung. 


